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 Veröffentlicht am 05.07.1950

Norm

TEG §23

Rechtssatz

Ergibt sich, daß die Voraussetzungen für eine Todeserklärung zur Zeit der ausgesprochenen Todeserklärung nicht

gegeben waren und dies auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Aufhebungsantrag zutri5t, so ist die

Todeserklärung als ungerechtfertigt aufzuheben (es bedarf keines Beweises, daß der Verschollene noch am Leben ist).
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